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Vorbachtaler Musikanten Musikverein Niederstetten e. V. 

Mitgliedsantrag zur passiven/fördernden Mitgliedschaft 

Name  
Vorname  
Namen der Familienmitglieder  
in Familienmitgliedschaft 
nur auszufüllen bei Familienmitgliedschaft 

 

Straße  
PLZ Ort  
Telefon  
E-Mail  
Geburtsdatum  

 

Hiermit bestätige ich die Mitgliedschaft für mich als passives/förderndes Mitglied bei den 

Vorbachtaler Musikanten, Musikverein Niederstetten e. V. als:  

O  Auszubildende/Studenten oder Schüler   jährlicher Beitrag: 10,00 € 

O  Familie in Familienmitgliedschaft   jährlicher Beitrag: 35,00 € 

O  Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahrs jährlicher Beitrag: 25,00 € 

O  juristische Person     jährlicher Beitrag: 35,00 € 

Gleichzeitig erkenne ich die Vereinssatzung an und nehme die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis.  

 

 

 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

Mit dem Beitritt wird der volle Jahresbeitrag für passive/fördernde Mitglieder fällig. 

 

Einzugsermächtigung/SEPA-Basis-Lastschriftsmandat (Gläubiger-ID: DE59ZZZ00000675385) 

Ich ermächtige/wir ermächtigen die „Vorbachtaler Musikanten“ Musikverein Niederstetten e. V., den 

jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich meinen/weisen wir unseren unten genannten Zahlungsdienstleister an, die von den „Vorbachtaler 

Musikanten“ Musikverein Niederstetten e. V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

IBAN  
Kreditinstitut  
Kontoinhaber   

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

Fälligkeit: Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird im Eintrittsjahr sofort fällig und in den nächsten Tagen nach Unterzeichnung eingezogen. Die 

Beiträge der Folgejahre werden jeweils zum 01. März mittels SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein 

Wochenende/Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den ersten darauffolgenden Werktag. 
 

_______________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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Hinweis zum Datenschutz  

Auszug aus der Satzung zuletzt geändert und verabschiedet in der Mitgliederversammlung 

vom 24.02.2019 

§ 8  Datenschutz 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Daten auf. Diese 

Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert.  

2. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern 

und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet 

oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

oder Nutzung entgegensteht. 

3. Als Mitglied des Blasmusikverbandes Blasmusikverband Baden-Württemberg, Kreisverband 

Hohenlohe ist der Verein verpflichtet, die Daten seiner Mitglieder in elektronischer Form an den 

Verband zu melden.   

4. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. Dabei können 

personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 

gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. 

In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 

5. Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand gegen die schriftliche 

Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Einsicht in das 

Mitgliederverzeichnis. 

6. Beim Austritt werden personenbezogene Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 

gelöscht. Sämtliche Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, 

werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen 

Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 

 

 

 


